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Satzung 
über Erlaubnisse und Gebühren für 

Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
 

- Sondernutzungssatzung - 
vom 08.11.2023 

 

Aufgrund der §§ 18, 19 und 19 a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NRW. 
S. 1028, ber. 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Art. 182 des 
Gesetzes vom 05.04.2005 (GV.NRW. S. 306) und des § 8 Abs. 1 und 3 des Bundesfern-
straßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 
1206), § 1 Abs. 3 KAG NRW vom 21.10.1969, zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes 
vom 09.10.2007 (GV.NRW. S. 379), und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), in 
der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 
27.09.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Sachlicher Geltungsbereich 
 
(1) Diese Satzung gilt für alle Gemeindestraßen einschließlich Wege und Plätze sowie für 
Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gebiet der Stadt. 
 
(2) Zu den Straßen im Sinne des Abs. 1 gehören die in § 2 Abs. 2 StrWG NRW sowie in § 1 
Abs. 4 FStrG genannten Bestandteile des Straßenkörpers, der Luftraum über dem Straßen-
körper, das Zubehör und die Nebenanlagen. 
 

 
§ 2 

Gemeingebrauch, Anliegergebrauch 
 
(1) Für den Gebrauch der öffentlichen Straßen ist keine Sondernutzungserlaubnis erforder-
lich, wenn und soweit die Straße zu dem Verkehr benutzt wird, dem sie im Rahmen der 
Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften zu dienen bestimmt ist (Gemeinge-
brauch).  
 
(2) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf innerhalb geschlos-
sener Ortslage keiner Erlaubnis, soweit sie für Zwecke des Grundstücks erforderlich ist und 
den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt oder in den 
Straßenkörper eingreift (Straßenanliegergebrauch). Hierzu zählen insbesondere 
 

- bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z. B. Gebäudesockel, Fensterbänke, Vordächer, 
Kellerlichtschächte, Aufzugsschächte für Waren und Mülltonnen in Gehwegen, 

- die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten im unmittelbaren zeitlichen und 
inhaltlichen Zusammenhang mit Feiern, Festen, Umzügen, Prozessionen und ähnli-
chen Veranstaltungen, die der Pflege des Brauchtums und religiösen Zwecken die-
nen, 

- die Lagerung von Baumaterialien sowie Umzugsgut am Tag der Lieferung bzw. Abho-
lung auf Gehwegen und Parkstreifen, 
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- das Abstellen von Abfallbehältern auf Gehwegen und Parkstreifen am Tag der Abfuhr 
sowie einen Tag davor, soweit die Abfallbehälter durch die Stadt im Rahmen der öf-
fentlichen Abfallentsorgungseinrichtung zur Verfügung gestellt worden sind, 

- Verschönerungsmaßnahmen an der Hauswand (z. B. Blumenkübel, Fassadenbegrü-
nungen), die nicht mehr als 0,30 m in den Straßenraum hineinragen, 

 
sofern die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet oder in ihrer Mobilität beeinträchtigt 
werden.  
 
(3) Bei Nutzungen auf baulich abgegrenzten Gehwegen muss eine Verkehrsfläche in einer 
Breite von mindestens 1,30 m freigehalten und ein Abstand von der Fahrbahnkante von 0,50 
m eingehalten werden. Im Lichtraumprofil der Fahrbahn ist eine Nutzung in einer Breite von 
2 Metern ab Straßenmitte und bis zu einer Höhe von 4 Metern unzulässig. 
 

 
§ 3 

Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen  
 
a) Sondernutzungen ortsansässiger Gewerbetreibender der Geschäftsbereiche Einzelhan-

del und Gastronomie vor ihren jeweiligen Geschäftsstellen im Rahmen ihrer regulären 
Gewerbetätigkeit, 
 

b) je eine Werbeanlage an der Stätte der Leistung, die nicht mehr als 0,30 m in den Geh-
weg hineinragt, sowie Sonnenschutzdächer und Markisen über baulich durch ein Hoch-
bord abgegrenzten Gehweg ab 2,20 m Höhe und in einem Abstand von mindestens 
0,70 m vom Hochbord, 

 
c) je eine Werbeanlage sowie Verkaufseinrichtungen und Warenauslagen, die tage- oder 

stundenweise an der Stätte der Leistung ohne feste Verbindung mit einer baulichen An-
lage oder dem Boden angebracht oder aufgestellt werden und nicht mehr als 0,50 m in 
den Straßenraum hineinragen, 

 
d) das Verteilen von Flugblättern, Informationsbroschüren ohne Benutzung fester Einrich-

tungen (Tische etc.) und das Umherziehen mit Informationstafeln zu religiösen, politi-
schen und gemeinnützigen Zwecken. Während der Durchführung von städtischen Ver-
anstaltungen mit Fest- und Kulturcharakter (z.B. Vluyner Mai, Erntedankfest) ist das 
Verteilen des o.g. Materials abgesehen von der unter e) geschilderten Ausnahme nicht 
zulässig.  
 

e) das zeitgleiche Präsentieren der politischen Organisationen (Parteien) während einer 
städtischen Veranstaltung jährlich. Die Parteien sollen die Möglichkeit haben, auf einer 
gemeinsam genutzten Fläche den Bürgerinnen und Bürgern während einer vorher aus-
gewählten Veranstaltung als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.  

(2) Nach Abs. 1 erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt oder untersagt wer-
den, wenn Belange des Straßenbaus, der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs, der Barrie-
refreiheit oder die Umsetzung eines städtebaulichen Konzepts dies erfordern. § 2 Absatz 3 
gilt entsprechend. 
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(3) Nach Abs. 1 a) erlaubnisfreie Sondernutzungen sind anzeigepflichtig. Ort, Art, Umfang 
und Dauer der Sondernutzung sind spätestens 2 Wochen vor der beabsichtigten Ausübung 
der Sondernutzung schriftlich bei der Stadt anzuzeigen.  
 
(4) Rettungswege, Grundstückszufahrten, Haus- und Geschäftseingänge und festgesetzte 
Parkflächen sind grundsätzlich von Sondernutzungen freizuhalten. In verkehrsberuhigten 
Bereichen ist darüber hinaus eine ausreichend breite Fahrgasse freizuhalten. 

 
 

§ 4 
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen 

 
(1) Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus bedarf, soweit in dieser 
Satzung nichts anderes bestimmt ist, als Sondernutzung der Erlaubnis der Stadt. 
 
(2) Sondernutzungen dürfen erst dann ausgeübt werden, wenn dafür die Erlaubnis sowie 
andere erforderliche Erlaubnisse und Genehmigungen erteilt sind. Der Erlaubnis bedarf auch 
die Erweiterung oder Änderung der Sondernutzung.  
 
(3) § 2 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Straßen außerhalb des 
räumlichen Widmungsumfangs richtet sich nach bürgerlichem Recht, wenn sie den Gemein-
gebrauch nicht beeinträchtigt. Eine vorübergehende Beeinträchtigung für Zwecke der öffent-
lichen Versorgung oder der Entsorgung bleibt außer Betracht. 
 
 

§ 5 
Werbeanlagen 

 
(1) Werbeanlagen bedürfen der Erlaubnis der Stadt. Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung 
sind 
 

a) gemäß Abs. 2 zugelassene Werbeflächen (Plakattafeln), 
b) zu Werbezwecken abgestellte Kfz-Anhänger, 
c) zu Werbezwecken abgestellte Kraftfahrzeuge mit aufgebrachten Werbeanschlägen oder 

–aufbauten, 
d) Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht, Bildprojektionen, großflächig wir-

kende Werbeflächen über 4 qm (Großflächenwerbung), 
e) Planen mit Werbeaufdrucken an Baugerüsten im Luftraum über dem Straßenkörper, 
f) sonstige flächige oder räumliche Einrichtungen zur öffentlichen Wahrnehmung von 

kommerziellen Werbebotschaften. 

(2) Im Stadtgebiet werden insgesamt maximal 30 Plakattafeln bis zur Größe DIN A 0 (84,1 
cm x 118,9 cm) je zeitlich begrenzter Veranstaltung zugelassen. Die Tafeln dürfen frühes-
tens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn aufgehängt werden. 
 
(3) Die Verkehrssicherheit gefährdende Werbeanlagen sind unzulässig. Bei der Erlaubniser-
teilung von Werbeanlagen gemäß Absatz 1 b) und c) sind insbesondere die Beeinträchtigung 
des Parkraums in einem Stadtteil sowie der Bewegungsmöglichkeiten von Menschen mit 
Behinderungen sowie weiteren in der Mobilität eingeschränkten Verkehrsteilnehmer zu be-
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rücksichtigen. In dem von einem städtebaulichen Konzept umfassten Bereich sind Werbean-
lagen gemäß Absatz 1 b) – f) nicht zulässig. 
 
 

§ 6 
Wahlsichtwerbung 

 
(1) Wahlsichtwerbung bedarf der Erlaubnis der Stadt. Wahlsichtwerbung ist in einem Zeit-
raum von drei Monaten unmittelbar vor dem Wahltag unter folgenden Voraussetzungen zu-
lässig: 
 

a) Jede Partei kann in jedem Wahlbezirk mindestens eine Werbefläche (Werbeträger u. ä.) 
beanspruchen. Die Wahlwerbung darf auf parteieigenen Werbeträgern erfolgen.  
 

b) Werbeflächen können nur von Parteien beansprucht werden, die zu der anstehenden 
Wahl eigene Wahlvorschläge eingereicht haben. Eine erteilte Erlaubnis wird widerrufen, 
sobald eine Partei ihre Wahlvorschläge zurückgezogen hat. Den einzelnen Parteien 
können bestimmte Aufstellplätze zugewiesen werden. Zur Wahrung städtebaulicher Be-
lange können Werbeflächen einheitlicher Größe verlangt werden. 
 

(2) Absatz 1 gilt für nicht unter das Parteiengesetz fallende politische Vereinigungen ent-
sprechend. 
 

 
§ 7 

Erlaubnisantrag 
 

(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist schriftlich spätestens 2 
Wochen vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Angaben über Ort, Art, 
Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der Stadt zu stellen. In vom Antragsteller begrün-
deten Ausnahmefällen kann diese Frist verkürzt werden. 
 
(2) Einer Erlaubnis nach dieser Satzung bedarf es nicht, wenn dem Antragsteller für die be-
absichtigte Sondernutzung nach straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften eine Erlaubnis für 
eine übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden ist. 
 
(3) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder eine 
Beschädigung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung verbunden, so muss 
der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den Erfordernissen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs sowie des Schutzes und der Wiederherstellung der Straße 
Rechnung getragen wird. Ist mit der Sondernutzung eine über das übliche Maß hinausge-
hende Verschmutzung der Straße verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber enthal-
ten, in welcher Weise die Beseitigung der Verunreinigung durch den Erlaubnisnehmer ge-
währleistet wird. 
 
(4) Der Antragsteller hat der Stadt auf deren Verlangen angemessene Vorauszahlungen o-
der Sicherheiten zu leisten. 
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§ 8 
Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann versagt, widerrufen oder 
unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit und Ordnung 
des Verkehrs, die barrierefreie Benutzung oder zum Schutz der Straße erforderlich ist. In 
dem von einem städtebaulichen Konzept umfassten Bereich kann die Erlaubnis auch versagt 
werden, wenn durch die Gestaltung der beantragten Sondernutzung das Stadtbild beein-
trächtigt wird. 
 
(2) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung verbundenen Anlagen 
nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu 
errichten und zu unterhalten.  
 
(3) Wenn die Erlaubnis befristet erteilt wird, hat der Erlaubnisnehmer spätestens bis zum 
Ablauf des letzten Tages der Erlaubnis die Anlage zu entfernen, über das übliche Maß hin-
ausgehende, als Folge der Sondernutzung eingetretene Verunreinigungen der Straße zu 
beseitigen und den Straßenteil in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Im Falle 
der Einziehung der Straße oder des Widerrufs der Erlaubnis wird dem Erlaubnisnehmer zu 
diesem Zweck eine angemessene Frist gesetzt. Der Erlaubnisnehmer hat gegen die Stadt 
keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung oder Einzie-
hung der Straße. 

 
 

§ 9 
Gebühren 

 
(1) Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe des anlie-
genden Gebührentarifs erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung.  
 
(2) Das Recht der Stadt, nach § 18 Abs. 3 StrWG NRW bzw. § 8 Abs. 2a FStrG Kostener-
satz sowie Vorschüsse und Sicherheiten zu verlangen, wird durch die nach dem Tarif beste-
hende Gebührenpflicht oder Gebührenfreiheit für Sondernutzungen nicht berührt. 
 
(3) Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren zu er-
heben, bleibt unberührt. 
 
 

§ 10 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind 
 

a) der Antragsteller, 

b) der Erlaubnisnehmer, 

c) wer die Sondernutzung mit oder ohne Erlaubnis ausübt oder in seinem Interesse 

ausüben lässt. 

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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§ 11 
Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht  
 

a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 
 

b) bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn der Nutzung. Kann die Nutzungsdauer 
nicht ermittelt werden, fällt die Mindestgebühr an. 

 
(2) Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebühren-
schuldner fällig. Bei wiederkehrenden jährlichen Gebühren werden die folgenden Gebühren 
zum Ende des ersten Vierteljahres des jeweiligen Rechnungsjahres fällig. 
 
(3) Die Gebührenpflicht erstreckt sich auf den Zeitraum bis zur schriftlichen Anzeige der Be-
endigung der Sondernutzung oder bis zum Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Stadt von der 
Beendigung der Sondernutzung. 
 

 
§ 12 

Gebührenverzicht, Gebührenerstattung 
 
(1) Bei einer Sondernutzung, die gemeinnützigen, mildtätigen, religiösen, politischen oder 
ideellen Zwecken dient oder bei einer Sondernutzung durch Behörden zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben, bei überwiegendem öffentlichem Interesse, zur Sicherstellung der 
Brauchtumspflege sowie zur Gewährleistung einer barrierefreien Mobilität kann auf die Erhe-
bung von Gebühren auf schriftlichen Antrag ganz oder teilweise verzichtet werden.  
 
(2) Wird eine Sondernutzung nicht ausgeübt oder vorzeitig aufgegeben, so besteht kein An-
spruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. Im Voraus entrichtete Gebühren werden an-
teilmäßig erstattet, wenn die Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die 
nicht vom Gebührenschuldner zu vertreten sind. 

 
 

§ 13 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Von den Bestimmungen dieser Satzung kann eine Ausnahme gewährt werden, wenn die 
Anwendung der Satzung andernfalls zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde. 
 
(2) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Son-
dernutzungssatzung vom 14.07.1987 in der Fassung vom 02.10.2012 außer Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 27.09.2023 beschlossene Sondernutzungssat-
zung der Stadt Neukirchen-Vluyn wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
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Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 08.11.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
____________ 
 
 
Anlage zur Sondernutzungssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 08.11.2023 
 

Gebührentarif 
 
(1) Für folgende Nutzungsarten fallen Gebühren gemäß den folgenden Regelungen an: 
 
Tarifstelle / Art der Sondernutzung / Betrag in EUR je m²/Monat 
______________________________________________________ 
 
1 Lagern, Abstellen, Aufstellen, Absperren 
1.1 Bauzäune, Baubuden, Baugerüste, Arbeitswagen, 

Baumaschinen      2,50 
1.2 Materiallagerungen für die Dauer von  

mehr als 48 Stunden      3,50 
1.3 Container       2,50 
1.4 Abstellen von nicht zum Straßenverkehr  

zugelassenen Fahrzeugen, insbesondere 
- PKW         6,20 
- LKW         6,70 
- Kraftrad           5,00 

 
2 Angebot und Austausch von Waren, Lebens-  

und Genussmitteln 
2.1 Erlaubnispflichtige Automaten, Vitrinen an der  
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Stätte der Leistung      4,50 
2.2 Verkaufswagen im Reisegewerbe    5,60 
2.3 Imbissstände, Trinkhallen, Kioske    5,20 
2.4 Blumenstände und Obststände    4,50 
2.5 Ausstellung vor Ladenlokalen    6,50 
 
3 Restauration, Bewirtung 
3.1 Aufstellen von Tischen und Stühlen    3,50 

 
4 Werbung 
4.1 Plakate/Plakatständer   (je Plakatständer)  4,50 
4.2 Litfasssäulen, Uhrensäulen, Plakatwände   3,50 
4.3 Werbestände       4,00 
4.4 zu Werbezwecken abgestellte Kfz-Anhänger  4,20 
4.5 zu Werbezwecken abgestellte Kraftfahrzeuge mit  

aufgebrachten Werbeanschlägen oder –aufbauten  4,50 
4.6 Planen mit Werbeaufdrucken    4,50 
4.7 Wahlsichtwerbung Plakate     0,30 
4.8 Wahlsichtwerbung Wesselmänner    1,20 
4.9 Wahlsichtwerbung Informationsstände   1,50 
 
5 Sonstigen Zwecken dienende Nutzungen         2,50 bis 7,50 
 

(2) Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet. Die Tagesgebühr beträgt in die-
sen Fällen 1/30 der Monatsgebühr. 
 
(3) Die nach diesem Gebührentarif ermittelten Gebühren werden jeweils auf volle Euro abge-
rundet. 
 
(4) Die Mindestgebühr für die Erlaubnis von Sondernutzungen beträgt 15,- Euro. 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Richtlinie zur Förderung von Photovoltaik-Anlagen für Unternehmen im Stadtgebiet 
von Neukirchen-Vluyn vom 28.11.2023 
 

Präambel 
Der Regionalverband Ruhr führt im Rahmen des Kooperationsprojektes "Klimafit.Ruhr" ge-
meinsam mit dem Handwerk Region Ruhr und 21 Kommunen zahlreiche Maßnahmen durch, 
um die Energiewende in der Region voran zu bringen und zur Einhaltung der Vorgaben des 
Pariser Abkommens zum Klimaschutz beizutragen.  
Die vorliegende Förderrichtlinie stellt eine dieser konkreten Klimaschutz-Maßnahmen dar 
und gehört zum Projektbaustein "Solarmetropole Ruhr", in dem das Thema "Solarenergie" 
intensiv bearbeitet wird. 
Weitere Informationen finden Sie hier: https://solarmetropole.ruhr/  
 
1. Zuwendungszweck 
Ziel der Zuwendung ist, durch den Bau und die Installation von neuen Photovoltaik-Anlagen 
auf Gebäuden von Unternehmen den Einsatz von erneuerbaren Energien innerhalb der 
Stadt Neukirchen-Vluyn voran zu bringen und damit einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Verringerung von Treibhausgasemissionen zu leisten.  
 
2. Gegenstand der Förderung 
Die Errichtung von neuen Photovoltaik-Anlagen ab einer Leistung von 10 kWp (das entspricht 
einer Flach-/ bzw. Pultdachfläche von ca. 70 m²) für bestehende und/oder neu zu errichtende 
gewerbliche/industrielle Betriebsgebäude im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn wird mit Zu-
schüssen gefördert.  
 
3. Antragsberechtigte  
Antragsberechtigt sind erwerbswirtschaftlich tätige, gewinnorientierte juristische oder natürli-
che Personen (im folgenden Unternehmen), die als Eigentümer, Mieter oder Pächter von 
Betriebsgebäuden ihren Betriebsstandort in Neukirchen-Vluyn haben.  
Vorgenannte Unternehmen können eine Anlage zur Erzeugung von Solarenergie (Photovol-
taik-Anlage) nutzen und/oder pachten, auch ohne Eigentümer dieser Anlage zu sein oder zu 
werden.  
 
4. Förderungsvoraussetzungen 

 Je Unternehmen wird nur eine Photovoltaik-Anlage gefördert. 

 Bau und Installation der Photovoltaik-Anlage durch ein Fachunternehmen.  

 Einhaltung der technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vor Ort. 

 Schriftliche Erlaubnis des Gebäudeeigentümers für Errichtung und Betrieb der Anlage, 
falls der Antragstellende Mieter oder Pächter des Gebäudes ist. 

 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung bei Gebäuden, die als Kulturdenkmal im Sinne 
des Denkmalschutzgesetzes eingestuft sind. 

 Beantragung der Förderung vor Beginn der Maßnahme bei der Stadt Neukirchen-Vluyn. 
Als Vorhabenbeginn gilt der Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen, Pla-
nungsarbeiten gelten nicht als Beginn der Maßnahme.  

 Foto(s) der fertig gestellten Anlage und nach Abschluss der Maßnahme Teilnahme an 
der Befragung (zur Befragung hier klicken). Diese werden anonymisiert im Rahmen von 
Klimafit.Ruhr als umgesetztes Beispiel auf der Internetseite sowie dem Facebook Auftritt 
des Projektes und der Stadt Neukirchen-Vluyn veröffentlicht. 

https://solarmetropole.ruhr/
https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_247_310322_1131/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
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5. Förderungsausschlüsse 
Nicht förderungsfähig sind: 

a) Eigenleistungen. 
b) Erweiterungen von bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen. 
c) gebrauchte Photovoltaik-Anlagen. 
d) Unternehmen, die sich ganz oder mehrheitlich im Eigentum von Gebietskörperschaf-

ten befinden. 
e) Unternehmen, die gewerbsmäßig mit der Erzeugung von Solarenergie beschäftigt 

sind. 
f) Unternehmen, deren Leistungsspektrum die Montage bzw. Installation von Photovol-

taikanlagen (z.B. Solarteure, Elektroinstallateure, Dachdecker) umfasst. 
g) land- oder forstwirtschaftliche Betriebe,  
h) Freiberufler sowie reine Vermögensverwaltungen. 
i) Anträge, welche nach dem 31.12.2023 eingereicht werden. 
j) Maßnahmen, denen planungs- oder baurechtliche Belange oder der Denkmalschutz 

entgegenstehen, 
k) Maßnahmen, mit deren Ausführung vor Erteilung eines Bewilligungsbescheides be-

gonnen worden ist. 
l) Anträge von Mitarbeiter:Innen aller Projektpartner, die unmittelbar als Ansprechpart-

ner:In im Projekt Klimafit.Ruhr eingebunden sind sowie deren Haushaltsangehörige. 
 

6. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
Der Zuschuss beträgt einmalig 500,00 Euro. 
 
7. Vorrang anderer Förderungsmittel/Obergrenze der Förderung 
Die Fördermittel dürfen mit Fördermitteln anderer Behörden und Institutionen kumuliert wer-
den, sofern diese dies zulassen. Andere Fördermittel sind vorrangig auszuschöpfen. Die Hö-
he der gesamten Fördermittel darf insgesamt 50 % der Gesamtkosten nicht überschreiten.  
 
8. Antrags- und Bewilligungsverfahren 
Vordrucke für Förderanträge sind erhältlich bei der Stadt Neukirchen-Vluyn, Stabsstelle Kli-
maschutz, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, Ingrid von Eerde, klima-
schutz@neukirchen-vluyn.de, Tel. 02845/391 260 oder können heruntergeladen werden un-
ter www.neukirchen-vluyn.de.  
Der Förderantrag ist von den Antragsberechtigten schriftlich bei der Stadt Neukirchen-Vluyn 
unter oben genannter Anschrift und unter Verwendung des vorgeschriebenen Antragsvor-
druckes sowie Beifügung der aufgeführten Unterlagen zu stellen.  
Dem Antragsformular ist das Angebot eines Fachunternehmens bzw. der Pachtvertrag für 
die geplante Photovoltaik-Anlage beizufügen. Die Stadt Neukirchen-Vluyn behält sich vor, 
zusätzliche Unterlagen anzufordern.  
Die Stadt Neukirchen-Vluyn entscheidet über die vorliegenden Anträge in der Reihenfolge 
des Antragseinganges im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Anwendung dieser Richtlinie.  
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. 
Über den Antrag wird durch schriftlichen Bescheid entschieden. Dieser kann mit weiteren 
Bedingungen und Auflagen versehen werden. Für die Bewilligung muss der Antrag vollstän-
dig eingereicht werden. Die Bewilligung erfolgt unter Vorbehalt der Durchführung der dem 
Antrag zugrunde liegenden Maßnahmen und Einreichen der Kosten-bzw. Leistungsnachwei-
se bzw. des Pachtvertrages. 

mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
http://www.neukirchen-vluyn.de/
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Die Bewilligung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie ersetzt keine eventuell für die 
Maßnahme erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse. Die Stadt Neukirchen-Vluyn 
übernimmt keine Haftung für jedwede Schäden im Zusammenhang mit der Planung, der Er-
richtung, dem Betrieb oder der Durchführung der geförderten Anlage oder Maßnahme. 
 
9. Leistungsnachweise und Fristen 
Die Anlage muss spätestens zwölf Monate nach Zuschussbewilligung funktionsfähig in Be-
trieb sein.  
Der/die Förderempfänger/in hat bis zum Ende der oben genannten Frist  

 ein vom Fachunternehmen bestätigtes Formblatt über die ordnungsgemäße sichere 
Inbetriebnahme gemäß gültiger Normen und Regelwerke (Inbetriebnahmeprotokoll),  

 den Kostennachweis oder Pachtvertrag mit Angaben zur Leistung der Photovoltaik-
Anlage (kWpeak), der Art der Module und der Modulfläche (m²) für die Installation der 
Anlage, 

 Foto(s) der installierten Anlage sowie 

 gegebenenfalls denkmalschutzrechtliche Genehmigung 
vorzulegen und an der Befragung teilzunehmen (zur Befragung hier klicken).  
Ist diese Frist nicht einzuhalten, ist ein schriftlicher Antrag auf Fristverlängerung mit nach-
vollziehbarer, plausibler Begründung für die Verzögerung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn, 
Stabsstelle Klimaschutz, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, z.H. Ingrid von 
Eerde oder unter klimaschutz@neukirchen-vluyn.de einzureichen, die im Einzelfall über eine 
Fristverlängerung nach billigem Ermessen entscheidet.  
Die Stadt Neukirchen-Vluyn behält sich das Recht vor, die fertig gestellte Anlage vor Ort zu 
besichtigen bzw. durch Beauftragte überprüfen zu lassen. 
 
10.  Auszahlung 
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Photo-
voltaik-Anlage und erfolgter Prüfung der gemäß dieser Richtlinie unter "9. Leistungsnachwei-
se und Fristen" vorzulegenden Unterlagen auf der Grundlage des Bewilligungsbescheides 
durch die Stabsstelle Klimaschutz.  
 
11.  Rückforderung von Zuschüssen 
Die Stadt Neukirchen-Vluyn behält sich vor, die zweckentsprechende Verwendung der Zu-
wendung zu überprüfen und Zuschüsse nebst Zinsen zurückzufordern, wenn 

 diese nicht dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet wurden oder 

 wenn die geförderte Anlage innerhalb eines Zeitraumes von weniger als zehn Jahren 
nach Fertigstellung demontiert, stillgelegt oder anderweitig zweckentfremdet wird. 
Dieses ist der Stadt Neukirchen-Vluyn unverzüglich unaufgefordert mitzuteilen. 

 
12.  Inkrafttreten 
Die Richtlinie tritt am 29.11.2023 in Kraft. 
Die Förderrichtlinie gilt zunächst bis 31.12.2023. Sofern das Förderprogramm in den Folge-
jahren weitergeführt wird, gilt diese Richtlinie weiter. Ansonsten endet ihre Gültigkeit mit voll-
ständiger Ausschöpfung der Fördermittel oder zum vorgenannten Datum.  
Die Stadt Neukirchen-Vluyn kann diese Förderrichtlinie an veränderte Fördersituationen so-
wie jederzeit an veränderte rechtliche Grundlagen anpassen. Außerdem sind jederzeit Ände-
rungen zur Behebung von Auslegungsproblemen sowie zur Schließung von Regelungslü-
cken möglich.  
Es gelten die jeweils aktuellen Förderrichtlinien. Diese werden auf den Internetseiten der 
Stadt Neukirchen-Vluyn bekanntgegeben.  

https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_247_310322_1131/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
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Anhang: 
Förderung von Beratungsleistungen für den Photovoltaikausbau von Unternehmen durch das 
Land NRW:  

 Gefördert werden: Machbarkeitsstudien, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Vorplanungs-
studien und Voruntersuchungen der Statik sowie der Standsicherheit für die Errich-
tung von Photovoltaikanlagen auf Gewerbeflächen. 

 Förderhöhe bei Unternehmen je nach Größe maximal 70 Prozent der zuwendungsfä-
higen Ausgaben; maximale Förderung 35.000 Euro. 

Weitere Informationen: https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/foerderinstrumente-fuer-die-
energiewende/foerderung-von-beratungsleistungen-zum-photovoltaikausbau 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Regionalverband Ruhr am 12.01.2023 verfasste Richtlinie zur Förderung von Pho-
tovoltaik-Anlagen für Unternehmen im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 28.11.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
********************************************************************************************************* 

https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/foerderinstrumente-fuer-die-energiewende/foerderung-von-beratungsleistungen-zum-photovoltaikausbau
https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/foerderinstrumente-fuer-die-energiewende/foerderung-von-beratungsleistungen-zum-photovoltaikausbau
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Richtlinie zur Förderung von Photovoltaik-Anlagen im Stadtgebiet von Neukirchen-
Vluyn vom 28.11.2023 
 

Präambel 
Der Regionalverband Ruhr führt im Rahmen des Kooperationsprojektes "Klimafit.Ruhr" ge-
meinsam mit dem Handwerk Region Ruhr und 29 Kommunen zahlreiche Maßnahmen durch, 
um die Energiewende in der Region voran zu bringen und zur Einhaltung der Vorgaben des 
Pariser Abkommens zum Klimaschutz beizutragen.  
Die vorliegende Förderrichtlinie stellt eine dieser konkreten Klimaschutz-Maßnahmen dar 
und gehört zum Projektbaustein "Solarmetropole Ruhr", in dem das Thema "Solarenergie" 
intensiv bearbeitet wird. 
Weitere Informationen finden Sie hier: https://solarmetropole.ruhr/  
 
1. Zuwendungszweck 
Ziel der Zuwendung ist, durch die Installation von neuen Photovoltaik-Anlagen den Einsatz 
von Erneuerbaren Energien innerhalb der teilnehmenden Kommunen voran zu bringen und 
einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Verringerung von Treibhausgasemissionen 
zu leisten.  
 
2. Gegenstand der Förderung 
Die Errichtung von neuen Photovoltaik-Anlagen ab einer Modulfläche von 10 m² für selbst-
genutzte, bestehende und/oder neu zu errichtende Einfamilienhäuser im Stadtgebiet von 
Neukirchen-Vluyn wird mit Zuschüssen gefördert.  
 
3. Antragsberechtigte  
Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die Eigentümer:In von Einfamilienhäusern in-
nerhalb des Stadtgebietes von Neukirchen-Vluyn sind.  
 
4. Förderungsvoraussetzungen 

 Bau und Installation der Photovoltaik-Anlage durch ein Fachunternehmen.  

 Einhaltung der technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vor Ort. 

 Beantragung der Förderung vor Beginn der Maßnahme bei der Stadt Neukirchen-Vluyn. 
Als Vorhabenbeginn gilt der Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen, Pla-
nungsarbeiten gelten nicht als Beginn der Maßnahme.  

 Je Antragsteller:In und je Einfamilienhaus wird nur eine Photovoltaik-Anlage gefördert. 

 Foto(s) der fertig gestellten Photovoltaik-Anlage und nach Inbetriebnahme Teilnahme an 
der Befragung (zur Befragung hier klicken). Diese werden anonymisiert im Rahmen von 
Klimafit.Ruhr als umgesetztes Beispiel auf der Internetseite sowie dem Facebook Auftritt 
des Projektes und der Stadt Neukirchen-Vluyn veröffentlicht. 

 
5. Förderungsausschlüsse 
Nicht förderungsfähig sind: 

a) Eigenleistungen. 
b) Erweiterungen von bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen. 
c) Gepachtete, gemietete, geleaste oder gebrauchte Photovoltaik-Anlagen. 
d) Anträge, welche nach dem 31.12.2023 eingereicht werden. 
e) Maßnahmen, denen planungs- oder baurechtliche Belange entgegenstehen. 
f) Maßnahmen, mit deren Ausführung vor Erteilung eines Bewilligungsbescheides be-

gonnen worden ist. 

https://solarmetropole.ruhr/
https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_244_290322_1039/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
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g) Mitarbeiter:Innen aller Projektpartner, die unmittelbar als Ansprechpartner:In im Pro-
jekt Klimafit.Ruhr eingebunden sind sowie deren Haushaltsangehörige. 
 

6. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
Der Zuschuss beträgt 300,00 Euro. 
 
7. Vorrang anderer Förderungsmittel/Obergrenze der Förderung 
Die Fördermittel dürfen mit Fördermitteln anderer Behörden und Institutionen kumuliert wer-
den, sofern diese das zulassen. Andere Fördermittel sind vorrangig auszuschöpfen. Die Hö-
he der gesamten Förderungsmittel darf insgesamt 50 % der Gesamtkosten nicht überschrei-
ten.  
 
8. Antrags- und Bewilligungsverfahren 
Vordrucke für Förderanträge sind erhältlich bei der Stadt Neukirchen-Vluyn, Stabsstelle Kli-
maschutz, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, Ingrid von Eerde, klima-
schutz@neukirchen-vluyn.de, Tel. 02845/391 260 oder können heruntergeladen werden un-
ter www.neukirchen-vluyn.de.  
Der Förderantrag ist von den Antragsberechtigten schriftlich bei der Stadt Neukirchen-Vluyn 
unter oben genannter Anschrift und unter Verwendung des vorgeschriebenen Antragsvor-
druckes sowie Beifügung der dort aufgeführten Unterlagen zu stellen. Die Stadt behält sich 
vor, zusätzliche Unterlagen anzufordern.  
Die Stadt Neukirchen-Vluyn entscheidet über die vorliegenden Anträge in der Reihenfolge 
des Antragseinganges im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Anwendung dieser Richtlinie.  
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. 
Über den Antrag wird durch schriftlichen Bescheid entschieden. Dieser kann mit Bedingun-
gen und Auflagen versehen werden. Für die Bewilligung muss der Antrag vollständig einge-
reicht werden. Die Bewilligung erfolgt unter Vorbehalt der Durchführung der dem Antrag zu-
grunde liegenden Maßnahmen und Einreichen der Kosten-/Leistungsnachweise. 
Die Bewilligung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie ersetzt keine eventuell für die 
Maßnahme erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse. Die Stadt Neukirchen-Vluyn 
übernimmt keine Haftung für jedwede Schäden im Zusammenhang mit der Planung, der Er-
richtung, dem Betrieb oder der Durchführung der geförderten Anlage. 
 
9. Leistungsnachweise und Fristen 
Die Anlage muss spätestens zwölf Monate nach Zuschussbewilligung funktionsfähig in Be-
trieb sein.  
Der/die Förderempfänger:In hat bis zum Ende der oben genannten Frist  

 ein vom Fachunternehmen bestätigtes Formblatt über die ordnungsgemäße sichere 
Inbetriebnahme gemäß gültiger Normen und Regelwerke (Inbetriebnahmeprotokoll),  

 den Kostennachweis mit Angaben zur Leistung der Anlage (kWpeak), der Art der Mo-
dule und der Modulfläche (m²) für die Installation der Anlage sowie 

 Foto(s) der fertig gestellten Photovoltaik-Anlage  
vorzulegen und an der Befragung (zur Befragung hier klicken) teilzunehmen.  
Ist diese Frist nicht einzuhalten, ist ein schriftlicher Antrag auf Fristverlängerung mit nach-
vollziehbarer, plausibler Begründung für die Verzögerung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn, 
Stabsstelle Klimaschutz, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, z.H. Ingrid von 
Eerde oder unter klimaschutz@neukirchen-vluyn.de einzureichen, die im Einzelfall über eine 
Fristverlängerung nach billigem Ermessen entscheidet.  

mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
http://www.neukirchen-vluyn.de/
https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_244_290322_1039/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
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Die Stadt Neukirchen-Vluyn behält sich das Recht vor, die fertig gestellte Anlage vor Ort zu 
besichtigen bzw. durch beauftragte Dritte überprüfen zu lassen.  
 
10.  Auszahlung 
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Photo-
voltaik-Anlage und erfolgter Prüfung der gemäß dieser Richtlinie unter "9. Leistungsnachwei-
se und Fristen" vorzulegenden Unterlagen auf der Grundlage des Bewilligungsbescheides 
durch die Stabsstelle Klimaschutz.   
 
11.  Rückforderung von Zuschüssen 
Die Stadt Neukirchen-Vluyn behält sich vor, die zweckentsprechende Verwendung der Zu-
wendung zu überprüfen und Zuschüsse nebst Zinsen zurückzufordern, wenn 

 diese nicht dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet wurden oder 

 wenn die geförderte Anlage innerhalb eines Zeitraumes von weniger als zehn Jahren 
nach Fertigstellung demontiert, stillgelegt oder anderweitig zweckentfremdet wird. 
Dieses ist der Stadt Neukirchen-Vluyn unverzüglich unaufgefordert mitzuteilen. 
 

12.  Inkrafttreten 
Die Richtlinie tritt am 29.11.2023 in Kraft. 
Die Förderrichtlinie gilt zunächst bis 31.12.2023. Sofern das Förderprogramm in den Folge-
jahren weitergeführt wird, gilt diese Richtlinie weiter. Ansonsten endet ihre Gültigkeit mit voll-
ständiger Ausschöpfung der Fördermittel oder zum vorgenannten Datum.  
Die Stadt Neukirchen-Vluyn kann diese Förderrichtlinie an veränderte Fördersituationen so-
wie jederzeit an veränderte rechtliche Grundlagen anpassen. Außerdem sind jederzeit Ände-
rungen zur Behebung von Auslegungsproblemen sowie zur Schließung von Regelungslü-
cken möglich.  
Es gelten die jeweils aktuellen Förderrichtlinien. Diese werden auf den Internetseiten der 
Stadt Neukirchen-Vluyn bekanntgegeben.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Regionalverband Ruhr am 12.01.2023 verfasste Richtlinie zur Förderung von Pho-
tovoltaik-Anlagen im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn  wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 28.11.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
********************************************************************************************************* 

 
 
Richtlinie zur Förderung von Stecker-Solargeräten bzw. Balkon-Solarmodulen in Neu-
kirchen-Vluyn vom 28.11.2023 
 

Präambel 
Der Regionalverband Ruhr führt im Rahmen des Kooperationsprojektes "Klimafit.Ruhr" ge-
meinsam mit dem Handwerk Region Ruhr und 29 Kommunen zahlreiche Maßnahmen durch, 
um die Energiewende in der Region voran zu bringen und zur Einhaltung der Vorgaben des 
Pariser Abkommens zum Klimaschutz beizutragen.  
Die vorliegende Förderrichtlinie stellt eine dieser konkreten Klimaschutz-Maßnahmen dar 
und gehört zum Projektbaustein "Solarmetropole Ruhr", in dem das Thema "Solarenergie" 
intensiv bearbeitet wird. 
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier: https://solarmetropole.ruhr/ 
 
1. Zuwendungszweck 
Ziel der Zuwendung ist, durch die vermehrte Verwendung von Stecker-Solargeräten bzw. 
Balkon-Solarmodulen den Einsatz von Erneuerbaren Energien innerhalb der Stadt Neukir-
chen-Vluyn zu erhöhen und damit einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verringe-
rung von Treibhausgasemissionen zu leisten. Dabei liegt der besondere Schwerpunkt auf 
der Zielgruppe „Zwei- und Mehrfamilienhausbewohner:Innen“. Ausdrücklich nicht gefördert 
werden Einfamilienhausbewohner:Innen. 
 
2. Gegenstand der Förderung 
In Wohneinheiten von Zwei- und Mehrfamilienhäusern wird die Installation von neuen steck-
baren Stromerzeugungsgeräten (sogenannte Balkonmodule oder Stecker-Solar-Geräte) ge-
fördert. Gemäß der Verbraucherzentrale NRW werden darunter Solarmodule mit bis zu 600 
Watt Leistung (Abgabeleistung des Wechselrichters) und einem Wechselrichter verstanden, 
die an einen Stromkreis angeschlossen werden.  
Ein Zweifamilienhaus besteht aus zwei, ein Mehrfamilienhaus aus mindestens drei 
Wohneinheiten. Für eine Wohneinheit ist dabei wesentlich, dass die Räume eine von ande-
ren Räumen eindeutig baulich getrennte, in sich abgeschlossene Einheit bilden und einen 
eigenen Zugang aufweisen. Außerdem ist erforderlich, dass die für die Führung eines selb-
ständigen Haushalts notwendigen Nebenräume (zum Beispiel Bad) vorhanden sind. Die 
Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses.  
Stecker-Solargeräte sind für Einfamilienhäuser nur in plausibel begründeten Ausnahmefällen 
förderfähig, wenn diese die Fördervoraussetzungen erfüllen. 

https://solarmetropole.ruhr/
https://solarmetropole.ruhr/
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3. Antragsberechtigte  
Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die Vermieter:In, Mieter:In oder Eigentümer:In 
einer Wohneinheit in einem Zwei- oder Mehrfamilienhaus innerhalb von Neukirchen-Vluyn 
sind.  
 
4. Förderungsvoraussetzungen 

 Bei Gebäuden, die als Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes eingestuft 
sind, ist der Nachweis einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung zu erbringen. 

 Es werden nur Geräte mit einem Nachweis in Form einer Eigenerklä-
rung/Konformitätserklärung des Herstellers/Verkäufers über die Erfüllung der gesetzli-
chen und normativen Anforderungen zur Produktsicherheit (z. B. CE-Kennzeichnung, 
Netzanschlussnorm 4105, DGS-Sicherheitsstandard) gefördert. 

 Es werden nur Geräte gefördert, die an einem geeigneten Standort montiert bzw. aufge-
stellt werden. Das sind Standorte, die von einem Großteil der täglichen direkten Sonnen-
einstrahlung erreicht werden. Nur dann fällt der Energieertrag so hoch aus, dass sich die 
Nutzung eines Geräts finanziell lohnt. Dafür müssen die Solarmodule nach Westen, Sü-
den oder Osten ausgerichtet und weitestgehend frei von Verschattung (durch Vegetation, 
Gebäude) sein.  

 Je Antragsteller:In und je Wohneinheit wird nur ein Gerät gefördert. 

 Stecker-Solargeräte werden für Einfamilienhäuser nur dann ausnahmsweise gefördert, 
wenn das Dach des Gebäudes nachweislich nicht für eine Photovoltaik-Anlage geeignet 
ist. 

 Ein Foto der Anwendung des Steckersolargeräts und nach erster Nutzung des Geräts 
Teilnahme an der Befragung (zur Befragung hier klicken).  Diese werden anonymisiert im 
Rahmen von Klimafit.Ruhr als umgesetztes Beispiel auf der Internetseite sowie dem Fa-
cebook Auftritt des Projektes und der Stadt Neukirchen-Vluyn veröffentlicht. 
 

5. Förderungsausschlüsse: 
Nicht förderungsfähig sind: 

a) Geräte, welche vor dem Erhalt des Bewilligungsbescheids gekauft wurden. 
b) Anträge, die nach dem 31.12.2023 eingereicht werden. 
c) Geräte, die an einem ungeeigneten Standort montiert bzw. aufgestellt werden. Das 

sind Standorte, die von einem Großteil der täglichen direkten Sonneneinstrahlung 
nicht erreicht werden. Das ist der Fall bei Modulen, die nach Norden, Nordosten oder 
Nordwesten ausgerichtet und/oder (beispielsweise durch Gebäude, Vegetation) vers-
chattet sind. 

d) Umsetzungsorte, denen planungs- oder baurechtliche Belange oder der Denkmal-
schutz entgegenstehen, 

e) Geräte für Einfamilienhäuser, es sei denn das Dach des Gebäudes ist nachweislich 
nicht für eine Photovoltaik-Anlage geeignet. 

f) Geräte an ausschließlich gewerblich genutzten Gebäuden und Gebäudeteilen, 
g) Anträge von Mitarbeiter:Innen aller Projektpartner, die unmittelbar als Ansprechpart-

ner:In im Projekt „Klimafit.Ruhr“ eingebunden sind sowie deren Haushaltsangehörige. 
 

6. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
Der Zuschuss beträgt 100,00 Euro je Wohnung, die mit einem Stecker-Solargerät bzw. Bal-
kon-Solarmodul ausgerüstet wird, unabhängig davon, wie viele Module betrieben werden, 
wobei maximal bis zu 600 Watt Leistung (Abgabeleistung des Wechselrichters) einzuhalten 
ist.

https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_246_290322_1210/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
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7. Vorrang anderer Förderungsmittel/Obergrenze der Förderung 
Die Fördermittel dürfen mit Fördermitteln anderer Behörden und Institutionen kumuliert wer-
den, sofern diese das zulassen. Andere Fördermittel sind vorrangig auszuschöpfen. Die Hö-
he der gesamten Förderungsmittel darf insgesamt 50 % der Gesamtkosten nicht überschrei-
ten. 
 
8. Antrags- und Bewilligungsverfahren 
Vordrucke für Förderanträge sind erhältlich bei der Stadt Neukirchen-Vluyn, Stabsstelle Kli-
maschutz, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, Ingrid von Eerde, klima-
schutz@neukirchen-vluyn.de, Tel. 02845/391 260 oder können online heruntergeladen wer-
den unter www.neukirchen-vluyn.de.  
Der Förderantrag ist von den Antragsberechtigten schriftlich bei der Stadt Neukirchen-Vluyn 
unter oben genannter Anschrift und unter Verwendung des vorgeschriebenen Antragsvor-
druckes zu stellen.  
Die Stadt Neukirchen-Vluyn entscheidet über die vorliegenden Anträge in der Reihenfolge 
des Antragseinganges im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Anwendung dieser Richtlinie.  
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. 
Über den Antrag wird durch schriftlichen Bescheid entschieden. Dieser kann mit Bedingun-
gen und Auflagen versehen werden. Für die Bewilligung muss der Antrag vollständig einge-
reicht werden. Die Bewilligung erfolgt unter Vorbehalt der Durchführung der dem Antrag zu-
grunde liegenden Maßnahmen und Einreichen der Kosten-/Leistungsnachweise. 
Die Bewilligung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie ersetzt keine eventuell für die 
Maßnahme erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse. Die Stadt Neukirchen-Vluyn 
übernimmt keine Haftung für jedwede Schäden im Zusammenhang mit der Planung, der An-
bringung oder dem Betrieb des Geräts. 
 
9. Leistungsnachweise und Fristen 
Als Leistungsnachweis müssen folgende Unterlagen spätestens sechs Monate nach Ertei-
lung der Bewilligung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn, Stabsstelle Klimaschutz, Hans-Böckler-
Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, z.H. Ingrid von Eerde, klimaschutz@neukirchen-
vluyn.de eingereicht werden:  

 Teilnahme an der Befragung nach erster Nutzung des Geräts (zur Befragung hier kli-
cken),  

 eine Kopie der Rechnung über das angeschaffte Gerät,  

 gegebenenfalls denkmalschutzrechtliche Genehmigung, 

 ein Foto des montierten Stecker-Solargeräts bzw. Balkon-Solarmoduls, 

 eine Kopie des Nachweises über die Erfüllung der gesetzlichen und normativen An-
forderungen zur Produktsicherheit (z. B. CE-Kennzeichnung aus dem Datenblatt des 
Geräts, Eigenerklärung/Konformitätserklärung des Herstellers bzw.  

Verkäufers zur Netzanschlussnorm 4105 oder Bestätigung des DGS-Sicherheitsstandards) 
Sind die genannten Fristen nicht einzuhalten, ist ein schriftlicher Antrag auf Fristverlängerung 
mit nachvollziehbarer, plausibler Begründung für die Verzögerung bei der Stadt Neukirchen-
Vluyn, Stabsstelle Klimaschutz, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, z.H. In-
grid von Eerde oder unter klimaschutz@neukirchen-vluyn.de einzureichen, die im Einzelfall 
über eine Fristverlängerung nach billigem Ermessen entscheidet.  
Die Stadt Neukirchen-Vluyn behält sich das Recht vor, zusätzliche Unterlagen anzufordern 
und die Verwendung vor Ort zu besichtigen bzw. durch beauftragte Dritte überprüfen zu las-
sen.  

mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
http://www.neukirchen-vluyn.de/
mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_246_290322_1210/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_246_290322_1210/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
mailto:klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
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10.  Auszahlung 
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Prüfung der gemäß dieser Richtlinie unter "9. 
Leistungsnachweise und Fristen" vorzulegenden Unterlagen auf der Grundlage des Bewilli-
gungsbescheides durch die Stabsstelle Klimaschutz.  
 
11.  Rückforderung von Zuschüssen 
Die Stadt Neukirchen-Vluyn behält sich vor, Zuschüsse nebst Zinsen zurückzufordern, wenn 
diese nicht dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet wurden.  
 
12.  Inkrafttreten 
Die Richtlinie tritt am 29.11.2023 in Kraft. 
Die Förderrichtlinie gilt zunächst bis 31.12.2023. Sofern das Förderprogramm in den Folge-
jahren weitergeführt wird, gilt diese Richtlinie weiter. Ansonsten endet ihre Gültigkeit mit voll-
ständiger Ausschöpfung der Fördermittel oder zum vorgenannten Datum.  
Die Stadt Neukirchen-Vluyn kann diese Förderrichtlinie an veränderte Fördersituationen so-
wie jederzeit an veränderte rechtliche Grundlagen anpassen. Außerdem sind jederzeit Ände-
rungen zur Behebung von Auslegungsproblemen sowie zur Schließung von Regelungslü-
cken möglich.  
 
Es gelten die jeweils aktuellen Förderrichtlinien. Diese werden auf den Internetseiten der 
Stadt Neukirchen-Vluyn bekanntgegeben.  
 
Anhang: 
Weiterführende Informationen zu Stecker-Solargeräten bzw. Balkon-Solarmodulen: 
VDE-Norm: https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-
niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose  
Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-
energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715     
Marktübersicht geeigneter Geräte: https://www.pvplug.de/marktuebersicht/ 
Informationsflyer der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie e.V. (DGS): 
https://www.dgs.de/fileadmin/bilder/Dokumente/SolarRebell-Flyer.pdf  
RVR-Solardachkataster: https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-
klima/solardachkataster/  
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Regionalverband Ruhr am 12.01.2023 verfasste Richtlinie zur Förderung von Ste-
cker-Solargeräten bzw. Balkon-Solarmodulen in Neukirchen-Vluyn wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 

https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715
https://www.pvplug.de/marktuebersicht/
https://www.dgs.de/fileadmin/bilder/Dokumente/SolarRebell-Flyer.pdf
https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-klima/solardachkataster/
https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-klima/solardachkataster/
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 28.11.2023 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 
Für das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3130276896 
ist das Aufgebot beantragt worden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung in den Amtsblättern der Städte Moers, Neu-
kirchen-Vluyn, Rheinberg, sowie des Kreises Wesel seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches bei uns anzumelden, da das Sparkassenbuch anderenfalls nach Ablauf der 
Frist für kraftlos erklärt wird. 
 
 
Moers, den 22.11.2023 
 
 
 
Sparkasse am Niederrhein 
Der Vorstand 
 
 
********************************************************************************************************* 
 


